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                                                                                                      Hannover, den 21.01.08

Betr:. Umsetzung des § 116b SGB V

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu den von Ihnen genannten Fragenkomplexen möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

Die Erbringung ambulanter Leistungen durch die Krankenhäuser nach § 116b SGB V ist keine Errungenschaft der letzten Gesundheitsreform, sondern hatte schon vorher Eingang in die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches V gefunden. Zwischen den Krankenhausträgern und den gesetzlichen Krankenkassen sollten dazu Verträge geschlossen werden, die aber nicht zustande kamen. Der Grund lag offenbar darin, dass das Anliegen der Krankenkassen, über die im stationären und ambulanten Bereich erbrachten ambulanten Leistungen eine Bereinigungsregel im Gesamtbudget hinsichtlich der Vergütungen durchzusetzen nicht gelang. Daraufhin hatten die Krankenkassen kein elementares Interesse mehr an entsprechenden Verträgen. Im Rahmen der Beratungen zum GKV-WSG-Gesetz 2007 wurde dann in einem politischen Kotau eine Änderung im § 116b dergestalt zwischen der Bundesregierung und den Ländern verabredet, dass die für die jeweilige Krankenhausplanung zuständige Landesstelle auf Antrag des jeweiligen Krankenhausträgers unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgungssituation und der Eignung des Krankenhauses diejenigen Träger zur ambuanten Behandlung berechtigen (müssen), die die Vorraussetzungen des § 135 hinschtlich der strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137g erbringen.

Dieser gesundheitspolitische Kompromiß entsprach offensichtlich der von der SPD befürworteten Zielrichtung, die fachärztliche Versorgung zu zentralisieren und die notleidenden Krankenhäuser zu stabilisieren.

Bündnis/Die Grünen treten für mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen ein. Dazu gehört auch die Gründung Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) und der Aufbau intregrierter Versorgungssektoren (IV). Die Förderung des Wettbewebs muss wohldurchdacht sein und sollte niemanden willentlich in Existenznöte treiben. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat sich daher während der Beratungen des GKV.-WSG-Gesetzes gegen diese Änderung des § 116b gewandt und dafür plädiert, an den Vertragsabschlüssen mit den Kassen als Vorraussetzung einer solchen Behandlungs“ermächtigung“ festzuhalten. Auch erscheint uns die Forderung nach einer Formel zur Budgetbereinigung in diesen Leistungsfeldern und nach einer Leistungsmengenbegrenzung angesichts der gesundheitspolitisch gewollten Ausweitung ambulanter Behandlungen im Krankenhausbereich sinnvoll. Letzteres ist aber bei der jetzt gewählten gesetzlichen Regelung nicht umzusetzen. Unabhängig davon ist die Frage der nachgeordneten Verordnungen der im Krankenhaus ambulant tätigen Ärztinenn und Ärzte noch ungelöst.

Mit freundlichem Gruß

Gez. Janssen-Kucz

2. Antwort:

Von: joernriegel@web.de

Gesendet: Samstag, 12. Januar 2008 22:42

An: info@facharztverein.de

Betreff: Re: Stellungnahme zu§116b SGB V

Sehr geehrter Herr Dr. Marschal,

ich muss Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Sorge diesbezüglich nicht teile, vielmehr die möglichen Auswirkungen sogar begrüße, da ich für eine Einführung von Ärztezentren mit ausschließlich angestellten Ärzten in staatlicher Trägerschaft ähnlich dem dänischen System eintrete.

Mit freundlichem Gruß

Jörn Riegel
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